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Samtgemeinde Kirchdorf 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Ihlöger Feld III“, im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 

Abwägung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB  

und Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 

 

Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme 
Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

1 Landkreis Diepholz 
Niedersachsenstraße 2 
49356 Diepholz 

25.04.2022 

Aus der Sicht der von mir wahrzunehmenden öffentlichen Be-
lange ist zu der von Ihnen beabsichtigten Planung Folgendes zu 
sagen: 

 

FACHDIENST KREISENTWICKLUNG - NATURSCHUTZ 

Aus naturschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken, 
wenn die in Kapitel 3.2.6 des Begründungsentwurfs aufgeführten 
artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen (artenschutz-
konforme Bauzeiten, ökologische/fachgutachterliche Baubeglei-
tung) auf Ausführungsebene eingehalten werden. 

 

Die Hinweise werden für die Umsetzungsebene zur Kenntnis genommen. 

  FACHDIENST UMWELT UND STRASSE  
- WASSERWIRTSCHAFT 

 

 

  Die beiden Teilbereiche WA 1 und WA 2 des Geltungsbereichs 
der 1. Änderung des B- Plan Nr. 6 liegen innerhalb des Sied-
lungsbereichs von Kirchdorf, für dessen Oberflächenentwässe-
rung über die gemeindliche Regenwasserkanalisation der Ge-
meinde Kirchdorf von der UWB am 23.12.1994 die wasserrecht-
liche Erlaubnis gemäß § 10 NWG, AZ: 66.31.03-10 Kontroll-Nr.: 
8930 sowie am 10.09.2021 die Erlaubnis gem. § 10 WHG AZ: 
66.31.03-10 Vg. 4744 erteilt worden sind. 

 

  In den Antragsplanungen zu diesen wasserrechtlichen Erlaub-
nissen sind abflusswirksame Versiegelungsgrade (dies ent-
spricht dem in den heutigen Regelwerken genannten Rechen-
wert Au für die an die Oberflächenentwässerungsanlage ange-
schlossene undurchlässige Fläche aus der Summe aller ange-
schlossenen Teilflächen multipliziert mit dem jeweils zugehöri-
gen mittleren Abflussbeiwert) von 0,37 angesetzt worden. 
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Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme 
Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

 Fortsetzung 
Landkreis Diepholz 

Die in dieser Bauleitplanung in den Teilgeltungsbereichen vorge-
sehenen Grundflächenzahlen von 0,4 im WA 1 und von 0,3 im 
WA 2 zuzüglich der in den Teilgeltungsbereichen (nicht ausge-
schlossenen) 50%igen Überschreitungsmöglichkeit macht es er-
forderlich, im Zuge der späteren Baugenehmigungsverfahren für 
die konkret geplanten Bauvorhaben zu prüfen, ob die seinerzeit 
erlaubten, maximal zulässigen Ableitungsmengen, bezogen auf 
die jeweiligen Baugrundstücke eingehalten werden können oder 
ob Anlagen der Rückhaltung/Drosselung gemäß dem techni-
schen Regelwerk DWAA 117, bemessen auf das sog. 5-jährliche 
Bemessungsregenereignis, nötig werden. 

Die Hinweise werden für die Umsetzungsebene zur Kenntnis genommen.  

  Für den Teilgeltungsbereich 1 ist eine anteilige Ableitungsmenge 
in die RWK von 2,77 l/s und für den Teilgeltungsbereich 2 eine 
von 11,42 l/s durch die o.g. wasserrechtlichen Erlaubnisse abge-
deckt- beide Mengen ermittelt auf Basis einer Bemessungsre-
genspende von 100 l/(sxha). 

 

  Es ist Aufgabe der Gemeinde Kirchdorf, hierauf ihn Genehmi-
gungsverfahren für den Anschluss der in den v.g. Teilgeltungs-
bereichen befindlichen Baugrundstücke an die gemeindliche 
RWK zu achten. 

Die Hinweise werden für die Umsetzungsebene zur Kenntnis genommen.  

  Hinweis: 

Es ist u.a. Aufgabe der UWB, die Einhaltung des Regelungsin-
haltes wasserrechtlicher Erlaubnisse im Zuge der sog. Gewäs-
seraufsicht nach § 100 WHG zu überwachen. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Seitens der UWB wird angeboten, dass die Samtgemeinde/ ge-
meinde Kirchdorf die Unterlagen des bei ihr zureichenden An-
trags auf Genehmigung des Anschlusses der Grundstücksent-
wässerung an die RWK (im Zuge des gemeindlichen Genehmi-
gungsverfahrens) dahingehend zu prüfen, ob mit den geplanten 
Grundstücksentwässerungsanlagen (einschl. der ggf. erforderli-
chen Regenrückhalteanlagen) die anteilig erlaubten Zuleitungs-
mengen in die RWK und damit letztlich von der Gemeinde die ihr 
erteilte wasserrechtl. Erlaubnis eingehalten wird. 

Die Hinweise werden für die Umsetzungsebene zur Kenntnis genommen.  

  Für Rückfragen hierzu steht die UWB (z.B. unter der Tel.-Nr.: 
05441/9761241) gern zur Verfügung. 
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 Fortsetzung 
Landkreis Diepholz 

FACHDIENST BAUORDNUNG UND STÄDTEBAU  
- DENKMALSCHUTZ 

Aus dem direkten Umfeld der beiden Teilbereiche zum oben ge-
nannten Bebauungsplan sind bislang keine Fundstellen oder Bo-
dendenkmale bekannt. Mit dem vorhandenen Hinweis in der Sat-
zung auf die Bestimmungen des NDSchG hinsichtlich unerwar-
teter Funde (Melde- und Anzeigepflicht bei Bodenfunden gem. 
§14 NDSchG) werden die Belange der Bodendenkmalpflege 
ausreichend berücksichtigt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

  FACHDIENST BAUORDNUNG UND STÄDTEBAU  
- IMMISSIONSSCHUTZ 

 

  Hinsichtlich der Geruchsimmissionen aus der Landwirtschaft 
bestehen immissionsschutzrechtlich gegen die beabsichtigte 
Bauleitplanung Bedenken.  

Laut Abstandsberechnung ist nicht vollständig sicher, ob die Ge-
ruchsimmissionen eingehalten werden können. Grund für die An-
nahme sind die südlich und südöstlich gelegenen Tierhaltungs-
anlagen. Es ist daher gutachterlich nachzuweisen, dass die Ge-
ruchsimmissionen in diesen Bereich eingehalten werden bzw. 
sich nicht verschlechtern.  

Eine weiterführende, immissionsschutzrechtliche Beurteilung ist 
daher erst nach Vorlage der Sonderbeurteilung möglich. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Geltungsbereich mit den beiden Teil-
bereichen liegt zentral in einem Wohngebiet und ist vollständig umgeben von weite-
ren Wohnhäusern. Der Teilbereich 2, der südöstlicher liegt als der Teilbereich 1, ist 
bereits baulich genutzt. Ziel der Planung ist eine Verbesserung der baulichen Aus-
nutzbarkeit. Neue Konflikte durch Geruchsimmissionen sind nicht zu erwarten. Die 
Gemeinde Kirchdorf sieht keine Notwendigkeit in der Beurteilung der Situation durch 
ein Geruchsgutachten. 

  FACHDIENST BAUORDNUNG UND STÄDTEBAU  
- STÄDTEBAU 

 

  Es wird angeregt, dass der Ausschluss von sogenannten „Staf-
felgeschossen“ mit anderen städtebaulichen Festsetzungsinstru-
menten erwirkt wird (wie z.B. Festlegung der Trauf- und/oder 
Firsthöhe sowie BMZ). Mit der vorliegenden Regelung besteht 
zumindest die Unsicherheit, dass diese Regelung so festgesetzt 
werden kann. In § 16 BauNVO wird ausschließlich festgelegt, 
dass die Zahl der Vollgeschosse definiert werden kann. Es kann 
zwar eine Regelung nach § 16 Abs. 5 BauNVO vorgenommen 
werden, die auch Regelungen zu Nicht-Vollgeschossen beinhal-
tet, allerdings ist der Verweis auf einen Ausschluss allenfalls mit-
telbar i.V. m. § 23 BauNVO denkbar. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Festsetzungen orientieren sich an 
dem bestehenden Planungsrecht. Das Maß der baulichen Nutzung wird daher über 
die Zahl der Vollgeschosse, die Grund- und die Geschossflächenzahl definiert. Eine 
Höhenfestsetzung wurde daher nicht vorgenommen. Gemäß § 16 Abs. 5 BauNVO 
kann das Maß der baulichen Nutzung für Teile baulicher Anlagen unterschiedlich 
festgesetzt werden. Nicht-Vollgeschosse in Form von sog. Staffelgeschossen wer-
den ausgeschlossen. Die Gemeinde Kirchdorf sieht die Regelung als hinreichend 
bestimmt an.  
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 Fortsetzung 
Landkreis Diepholz 

Überdies sei darauf hingewiesen, dass auch eine gestalterische 
Vorschrift gewisse Regelungen zum Staffelgeschoss ermögli-
chen könnte. 

Die Gemeinde Kirchdorf sieht keinen Regelungsbedarf für die Gestaltung der Dach-
form, zumal vor dem Hintergrund des Klimawandels kompakte Bauformen möglich 
sein sollen. 

  Die textliche Festsetzung Nr. 4 bezieht sich eher auf eine Kom-
bination von Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB (Zu-
fahrt) i.V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO (Zuwegung). Die Ermächti-
gungsgrundlage nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB bezieht sich nach 
hiesiger Ansicht vielmehr auf die eigentliche Nutzung der Fläche 
als solches. Insofern sollte die Festsetzung nochmals überprüft 
werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Breite der Zufahrten mit Zuwegungen 
wird vor dem Hintergrund geregelt, die Versiegelung auf den privaten Baugrundstü-
cken zu begrenzen. Dies kommt dem Schutz von Boden sowie Natur und Landschaft 
zugute, sodass eine Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB als zielführend er-
achtet wird. Nichtsdestotrotz wird die Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 
redaktionell ergänzt. Es ergeben sich keine Änderungen an den Planungsinhalten. 

2 AbfallWirtschaftsGesell-
schaft mbH 
Klövenhausen 20 
27211 Bassum 

05.04.2022 

Sie haben uns im Zuge des o. g. Vorhabens um Stellungnahme 
gebeten. Die AbfallWirtschaftsGesellschaft mbH hat gemeinsam 
mit dem zuständigen Fachdienst Straßenwesen des Landkreises 
Diepholz den Leitfaden „Bauleitplanung unter abfallwirt-
schaftlichen Gesichtspunkten“ herausgegeben. Er gibt Hin-
weise über die abfallwirtschaftlichen Aspekte, die bei der Pla-
nung zu berücksichtigen sind. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bei der Planung handelt es sich um 
eine Bestandssituation. Die Baugrundstücke sind bereits erschlossen und die Er-
schließungsstraßen hergestellt. Es ergeben sich keine Änderungen an der Planung. 

  Um eine Befahrbarkeit mit Entsorgungsfahrzeugen zu gewähr-
leisten, sind unter anderem folgende Auflagen zu beachten: 

 

  ▪ Straßeneinmündungen sind mit mind. 10-m-Radien her-
zustellen. 

 

  ▪ Wendeplätze in Stichstraßen müssen nach RAST06 ei-
nen Fahrbahnwendekreis von mind. 18 m aufweisen. 

 

  Sie erhalten eine Ausfertigung dieser aktuellen Richtlinie mit der 
Bitte um Berücksichtigung bei Ihren Planungsvorhaben. 
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 Fortsetzung  
AbfallWirtschaftsGesell-
schaft mbH 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 
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 Fortsetzung  
AbfallWirtschaftsGesell-
schaft mbH 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 
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 Fortsetzung  
AbfallWirtschaftsGesell-
schaft mbH 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 
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 Fortsetzung  
AbfallWirtschaftsGesell-
schaft mbH 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 
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 Fortsetzung  
AbfallWirtschaftsGesell-
schaft mbH 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 
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 Fortsetzung  
AbfallWirtschaftsGesell-
schaft mbH 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 
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3 Wasserversorgung Su-
linger Land 
Nechtelsen 11 
27232 Sulingen 

14.04.2022 

Zu dem o.g. Verfahren nehmen wir wie folgt Stellung: 

Wasserversorgung: 

Die Plangebiete können zu gegebener Zeit an das vorhandene 
Wasserversorgungsnetz des Verbandes angeschlossen werden. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung redaktionell er-
gänzt. 

  Die Belange des Brandschutzes sind seitens der Samtgemeinde 
Kirchdorf mit dem Brandschutzprüfer des Landkreises Diepholz 
abzustimmen. Der Grundschutz zur Löschwasserversorgung in-
nerhalb des Plangebietes kann unter normalen Netzbedingun-
gen lt. DVGW Regelwerk W 405 „Bereitstellung von Löschwas-
ser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“, erfolgen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung redaktionell 
ergänzt. 

  Vorgesehene Anpflanzungen sind unter Beachtung des DVGW-
Regelwerkes GW 125 - "Baumpflanzungen im Bereich unterirdi-
scher Versorgungsanlagen" - auszuführen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung redaktionell er-
gänzt. 

  Abwasser: 

Das Plangebiet kann zu gegebener Zeit an den vorhandenen 
Schmutzwasserkanal angeschlossen werden. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung redaktionell er-
gänzt. 

  Bitte um Beachtung: 

Der im Teilbereich 1, auf dem Flurstück 90/9, Flur 18, Gemar-
kung Kirchdorf, befindliche Schmutzwasserschacht 3-30S1300 
wird sich aufgrund der Umnutzung zukünftig nicht mehr im öffent-
lichen Raum befinden. 

 

Der Hinweis wird für die Umsetzungsebene zur Kenntnis genommen. 

  Allerdings besteht die Möglichkeit, diesen Schacht als Hausrevi-
sionsschacht zu nutzen. 

Der Hinweis wird für die Umsetzungsebene zur Kenntnis genommen. 

  Vorgesehene Anpflanzungen sind unter Beachtung des DVGW-
Regelwerkes GW 125 - "Baumpflanzungen im Bereich unterirdi-
scher Versorgungsanlagen" - auszuführen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung redaktionell er-
gänzt. 

  Dieses sollte unbedingt Beachtung finden, zumal im Bebauungs-
plan für diesen Bereich eine Fläche zum Anpflanzen von Bäu-
men und Sträuchern vorgesehen ist. 

Der Bebauungsplan Nr. 6, 1. Änderung setzt keine Fläche zum Anpflanzen von Bäu-
men und Sträuchern fest. 

  In der Anlage übersenden wir Ihnen zwei Bestandsplan-Aus-
schnitte mit den vorhandenen Wasserversorgungsleitungen und 
den vorhandenen Schmutzwasserleitungen im Bereich der Gel-
tungsbereiche. 

Der Hinweis wird für die Umsetzungsebene zur Kenntnis genommen. 
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 Fortsetzung Wasserver-
sorgung Sulinger Land 

Sollten sich hierzu noch Fragen ergeben, rufen Sie uns einfach 
an. 

 

  

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 

  

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 
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4 Unterhaltungs- und 
Landschaftspflegever-
band Große Aue 
Dorfstraße 11 
27249 Mellinghausen 

22.04.2022 

Im Geltungsbereich der o. a. Bauleitplanung befinden sich keine 
Gewässer II. Ordnung des ULV Große Aue und keine Gewässer 
III. Ordnung eines von uns betreuten Wasser- und Bodenverban-
des. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Das zusätzlich anfallende Oberflächenwasser soll über die be-
stehende öffentliche Kanalisation abgeleitet werden. Die Einlei-
tungsmenge sowie der Ort der Einleitung in einen Vorfluter sind 
uns nicht bekannt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Sofern das Wasser in eines unserer Gewässer II. Ordnung bzw. 
in ein Gewässer III. Ordnung ein es von uns betreuten Wasser- 
und Bodenverbandes eingeleitet werden soll, weisen wir darauf 
hin, dass der Unterhaltungspflichtige nicht für eventuelle Schä-
den am Regenwassersystem haftet, die aus dem Zustand des 
Gewässers hervorgerufen werden. Die Entscheidung über die 
Art und den Umfang der Unterhaltungsarbeiten an den Ver-
bandsgewässern obliegen dem ULV Große Aue bzw. dem be-
troffenen Wasser- und Bodenverband. Die Gewässer werden 
auch weiterhin in der bisherigen Art und Weise unterhalten. 

Der Hinweis wird für die Umsetzungsebene zur Kenntnis genommen. 

  Bei Beachtung der o. a. Punkte, bestehen unsererseits keine Be-
denken gegen die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Ihlö-
ger Feld III“ der Gemeinde Kirchdorf. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

5 Westnetz GmbH 
Goethering 23-29 
49074 Osnabrück 

31.03.2022 

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 15.03.2022 und teilen 
Ihnen mit, dass wir den Bebauungsplan Nr. 6 hinsichtlich der Ver-
sorgungseinrichtungen der Westnetz GmbH durchgesehen ha-
ben. Gegen diese Verwirklichung bestehen unsererseits keine 
Bedenken, wenn nachfolgende Anmerkungen Beachtung finden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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  Bei Tiefbauarbeiten ist auf die vorhandenen erdverlegten Versor-
gungseinrichtungen Rücksicht zu nehmen, damit Schäden und 
Unfälle vermieden werden. Sehachtarbeiten in der Nähe der Ver-
sorgungseinrichtungen sind von Hand auszuführen. Wir bitten 
Sie zu veranlassen, dass sich die bauausführenden Firmen 
rechtzeitig vor Inangriffnahme der Bauarbeiten den Verlauf der 
Versorgungseinrichtungen mithilfe der planauskunft.rzosnab-
rueck@westnetz.de beziehen oder ggf. mit dem Netzbetrieb der 
Westnetz GmbH in Sulingen in Verbindung setzen. 

Änderungen und Erweiterungen der Versorgungseinrichtungen 
behalten wir uns unter Hinweis auf die §§ 13, 30, 31 und 32 
BauGB vor. 

Die Hinweise werden für die Umsetzungsebene zur Kenntnis genommen. 

 

Keine Anregungen und Bedenken hatten: 

1. Stadt Sulingen mit Schreiben vom 18.03.2022 
2. Deutsche Telekom Technik GmbH Lüneburg mit Schreiben vom 28.03.2022 
3. Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Nürnberg mit Schreiben vom 11.04.2022 
4. NOWEGA GmbH Münster mit Schreiben vom 21.04.2022 
5. Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH mit Schreiben vom 25.04.2022 
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Es sind keine privaten Stellungnahmen eingegangen. 

 


